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NIEMAND erwartet von den neuen Bundes-
riten, daBl sie revolutionire Neuerungen ein-
fithren werden. Die Art und Weise, wie unsere
oberste Bundesbehorde regiert, hat sich be-
wiahrt, und es besteht deshalb kein Grund, sie
zu dndern. Aber es gibt vielleicht doch etwas,

das not tdte: Mehr Zivilcourage.

WENN die Direktion eines privatwirtschaft-
lichen Unternehmens in einer Verwaltungsrats-
sitzung mitteilt, da der Absatz eines neu auf-
genommenen Artikels nicht den Erwartungen
entsprochen habe und daf es falsch gewesen
sei, die entsprechenden Investitionen zu ma-
chen, so nimmt der Verwaltungsrat, wenn es
sich nicht gerade um eine finanzielle Katastro-
phe handelt, von dieser Erklirung Kenntnis
und geht zu den weiteren Traktanden iiber.
Irren ist menschlich. Wir alle treffen jede Wo-
che, ja fast jeden Tag kleinere oder grofere
Feh_lentscheidungen. Wenn wir einigermafen

ehrlich sind, geben wir sie zu.

DIESE im Zivilleben iibliche Aufrichtigkeit
fehlt merkwiirdigerweise bei unseren Behérden.
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Der Bundesrat hat stindig sehr viele sehr
schwierige Entscheidungen zu treffen, so daf
es selbstverstindlich ist, dafl hin und wieder
eine falsch ist. Aber hat man schon ein einziges
Mal einen Magistraten sagen horen: «Ich gebe
zu, in diesem Fall eine grofe Dummbheit ge-
macht zu haben»? Es wird vielmehr versucht,
den Fehlentscheid zu vertuschen, und wenn
das nicht mehr geht, ihn mindestens nachtrag-
lich zu rechtfertigen. Diese Angstlichkeit ist
einer der Griinde, warum unser politisches Le-
ben so langweilig ist.

WIR lernen in der Geschichte, daf es im Alter-
tum Herrscher gab, die sich die Eigenschaft
der Unfehlbarkeit zulegten und, um diesen An-
spruch zu untermauern, sogar behaupteten, in
gerader Linie von einem Gott abzustammen.
Uns Eidgenossen ist es klar, dafl unsere Bun-
des-, aber auch unsere Regierungs- und Stadt-
rite Menschen sind wie wir, und wir veilangen
deshalb von ihnen keine Vollkommenheit. Sie
wiirden also durchaus nicht in unserer Achtung
sinken, wenn sie hie und da einen Fehler, den
sie gemacht haben, klar und deutlich zugeben
wiirden,



	Die Sonne scheint für alle Leut

